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Kurzinfo der Gemeinde Rafz 7/Juli 2021         
Auszug aus den Verhandlungen    
des Gemeinderates

Inkraftsetzung totalrevidierte Gemeindeordnung per 
1. Juli 2021
Die Stimmberechtigten der Politischen Gemeinde Rafz haben 
am 7. März 2021 an der Urne der totalrevidierten Gemein-
deordnung zugestimmt.

Der Regierungsrat hat mit Beschluss Nr. 495 vom 19. Mai 
2021 die neue Gemeindeordnung genehmigt.

Der Gemeinderat Rafz hat beschlossen, die neue Gemein-
deordnung auf den 1. Juli 2021 in Kraft zu setzen. Auf den 
Zeitpunkt der Inkraftsetzung der neuen Gemeindeordnung 
wird die alte Gemeindeordnung vom 12. Februar 2006 aufge-
hoben.

Die neue Gemeindeordnung kann auf der Gemeinde-
homepage unter der Rubrik «Politik / Verwaltung / Regle-
mente» eingesehen und heruntergeladen werden.

Teilrevision der Bau- und Zonenordnung inkl. Zonen- 
und Kernzonenplan (BZO), öffentliche Auflage
Am 1. Juni 2021 verabschiedete der Gemeinderat die Teilrevi-
sion der Bau- und Zonenordnung der Politischen Gemeinde 
Rafz inkl. Zonen- und Kernzonenplan (BZO) zuhanden der 
öffentlichen Auflage und Mitwirkung.

Gemäss § 7 des kantonalen Planungs- und Baugesetzes 
(PBG) werden die Unterlagen während 60 Tagen zur Einsicht-
nahme öffentlich aufgelegt. Einzusehen sind die Akten seit 
Freitag, 18. Juni 2021 im Gemeindehaus Rafz, Abteilung Bau-
amt und Immobilien, Ebene 3, während den ordentlichen 
Öffnungszeiten oder auf der Webseite der Gemeinde Rafz.

Ab Publikationsdatum können sich alle Personen inner-
halb der Auflagedauer zur Teilrevision BZO äussern. Allfäl-
lige Einwendungen haben einen Antrag mit Begründung zu 
enthalten. Mehrfachanträge sind pro Antrag zu begründen. 
Über die nichtberücksichtigten Einwendungen wird gesamt-
haft bei der Planfestsetzung an der Gemeindeversammlung 
entschieden.

Die Einwendungen sind bis spätestens 17. August 2021 
(Datum des Poststempels) der Gemeindeverwaltung Rafz, 
Abteilung Bauamt und Immobilien, Dorfstrasse 7, Postfach 
113, 8197 Rafz, oder per E-Mail an: gemeindeverwaltung@rafz.
ch, einzureichen.

Personelles – Neue Bereichsleiterin Steuern
Michèle De Vries ist die neue Bereichsleiterin Steuern der 
Politischen Gemeinde Rafz. Der Gemeinderat hat die ver-
sierte Fachspezialistin per 1. August 2021 mit einem Beschäf-
tigungsgrad von 100 % angestellt.

Michèle De Vries hat nach ihrer Ausbildung in einer öf-
fentlichen Gemeindeverwaltung mehrere Jahre bei einer Soft-
warefirma, die Applikationen für die öffentliche Verwaltung 

entwickelt und vertreibt, als Software-Supporterin und Ap-
plikationsmanagerin mit Schwerpunkt Steuern gearbeitet. 
Danach erfolgte der Einstieg in den Bereich Steuern in zwei 
Zürcher Gemeinden. Sie verfügt über ein fundiertes Wissen 
und bringt eine gute Praxiserfahrung mit. Sie hat sich auch 
laufend weitergebildet.

Der Gemeinderat ist überzeugt, mit Michèle De Vries die 
richtige Person für die verantwortungsvolle Bereichsleitung 
gefunden zu haben. Gemeinderat und Personal heissen 
Michèle De Vries herzlich willkommen und wünschen ihr viel 
Freude bei der Arbeit!

Projekt «Zukunft APH Peteracker»
Das Projekt «Zukunft APH Peteracker» steht jetzt in einer 
entscheidenden Phase. Nachdem die Rafzer Bevölkerung im 
März per Video (www.projekte-rafz.ch) und mit einer Bro-
schüre über Projekt informiert werden konnte, konnte die 
nachfolgende öffentliche Vernehmlassung per Mitte April 
2021 abgeschlossen werden. Herzlichen Dank für Ihre Rück-
meldungen!

Im Vorfeld zur definitiven Beschlussfassung hat sich der 
Gemeinderat am 15. Juni 2021 mit der Rechnungsprüfungs-
kommission sowie der Sozialbehörde wie auch mit einer De-
legation der politischen Parteien getroffen, um die Grundzüge 
des Projekts «Zukunft APH Peteracker» und deren Inhalte 
näher vorzustellen und zu diskutieren. 

Vor den Sommerferien entscheidet der Gemeinderat über 
die definitive Vorlage zu Handen der vorberatenden Gemein-
deversammlung vom 27. September 2021 und der entscheiden-
den Urnenabstimmung vom Sonntag, 28. November 2021.

Das Projekt «Zukunft APH Peteracker» ist ein Generatio-
nenprojekt und schafft die Voraussetzungen für eine wettbe-
werbsfähige gemeindeeigene Institution für die Langzeit-
pflege im Alter. Die neue Trägerschaft des APH Peteracker 
wird die finanziellen Mittel für die erforderlichen Investitio-
nen und den Betrieb selbst erwirtschaften und wird den Ge-
meindehaushalt der Gemeinde nicht mehr tangieren. 

Im Hinblick auf die vorberatende Gemeindeversammlung 
vom 27. September 2021 und der Urnenabstimmung vom 28. 
November 2021 empfehlen wir Ihnen die Teilnahme an den 
öffentlichen Informationsversammlungen vom 6. September 
2021, um sich grundlegend über die Abstimmungsvorlage 
«Zukunft APH Peteracker» informieren zu können: 

Öffentliche Informationsversammlungen zur Vorlage 
«Zukunft APH Peteracker»
• Montag, 6. September 2021, Zentrum Tannewäg, 18.00 Uhr 

sowie 20.00 Uhr 
Vorberatende Gemeindeversammlung der 
Politischen Gemeinde Rafz
• Montag, 27. September 2021, Saalsporthalle, 19.30 Uhr
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Bitte vermerken Sie die Anlässe in Ihrer Agenda. Der Gemein-
derat dankt Ihnen für Ihr Interesse und zählt auf Ihre Teil-
nahme. 

Sämtliche Fragen und Antworten zur öffentlichen Ver-
nehmlassung finden sie unter www.projekte-rafz.ch/aph-peter-
acker, im PDF-Dokument «FAQ_zur Vernehmlassung». Sie 
können das Dokument auch in Papierform beim Empfang 
(Abteilung Einwohnerdienste) im Gemeindehaus beziehen. 

Für weitere Fragen oder Hinweise stehen wir Ihnen gerne 
zur Verfügung. Ihre Mail bzw. Ihr Schreiben erreicht mich 
unter kurt.altenburger@rafz.ch bzw. an Gemeindeverwal-
tung, Dorfstrasse 7, 8197 Rafz.

Kurt Altenburger, Gemeindepräsident

Weitere Informationen und Grundlagendokumente zum Pro-
jekt «Zukunft APH Peteracker» finden Sie auf www.projek-
te-rafz.ch

Auflösung Zweckverband Betreibungs- und 
Gemeindeammannamt Rafzerfeld und Neuerlass 
Anschlussvertrag
Der Gemeinderat unterstützt den Antrag des Zweckverbands 
Betreibungs- und Gemeindeammannamt Rafzerfeld, vertre-
ten durch die Betriebskommission, den Zweckverband per 31. 
Dezember 2021 aufzulösen und empfiehlt den Stimmberech-
tigten, dem Antrag zuzustimmen. Gleichzeitig genehmigte 
der Gemeinderat den Neuerlass eines Anschlussvertrages 
zwischen der Politischen Gemeinde Eglisau (Trägergemeinde) 
und den Politischen Gemeinden Glattfelden, Hüntwangen, 
Rafz, Wasterkingen und Wil ZH (Anschlussgemeinden) be-
treffend Betreibungs- und Gemeindeammannamt Rafzerfeld.

Das Anfang 2016 neu in Kraft gesetzte Gemeindegesetz 
(GG) des Kantons Zürich bringt diverse Neuerungen mit sich, 
insbesondere für die Zweckverbände. So müssen diese u.a. 
über einen eigenen Haushalt verfügen. Alle Zweckverbände, 
die noch keinen eigenen Haushalt haben, müssen daher ihre 
Statuten anpassen. Für diese Anpassung stellt das Gemein-
degesetz eine Übergangsfrist von vier Jahren zur Verfügung. 
Diese Frist läuft am 31. Dezember 2021 ab.

Zur gemeinsamen Erfüllung aller Aufgaben des Betrei-
bungs- und Gemeindeammannamts haben sich die Politi-
schen Gemeinden Glattfelden, Eglisau, Hüntwangen, Rafz, 
Wasterkingen und Wil zum Zweckverband Betreibungs- und 
Gemeindeammannamt Rafzerfeld zusammengeschlossen.

Die Gemeindevorstände (Gemeinderäte) wurden bereits 
früh in die Frage der Rechtsform eingebunden und konnten 
mehrmals Stellung beziehen. Nach Abwägen der Vor- und 
Nachteile hat sich der Behördenausschuss für die Variante des 
Anschlussvertrages entschieden.

Über die Auflösung des Zweckverbandes werden die 
Stimmberechtigten am Sonntag, 26. September 2021 an der 
Urne entscheiden.

Neuorganisation «Forstbetrieb Rafzerfeld»
Im Projekt «ein Forstrevier Rafzerfeld» hat der Gemeinderat 
die Betriebsstrategie und den Anstaltsvertrags-Entwurf 
«Forstbetrieb Rafzerfeld» geprüft und einverstanden erklärt.

Bekanntlich möchten die sieben Rafzerfelder Gemeinden 
im Bereich Forst enger miteinander zusammenarbeiten, wes-
halb die Neuorganisation für ein Forstbetrieb im Rafzerfeld 
geprüft wird. Aktuell bestehen vier Forstbetriebe (Rafz, 

Wil-Wasterkingen, Eglisau-Hüntwangen sowie Buchberg-Rüd-
lingen).

Das Projekt erfolgt in enger Zusammenarbeit mit dem 
kantonalen Amt für Landschaft und Natur, Abteilung Wald, 
sowie unter Einbezug des externen Fachbüros Kaufmann + 
Bader GmbH, Solothurn.

Über Ausgliederungen von erheblicher Bedeutung, was 
vorliegend bei den Forstrevieren der Fall ist, entscheiden im 
Kanton Zürich gemäss § 69 Gemeindegesetz die Stimmbe-
rechtigten an der Urne. Ziel ist, dass das neue Forstrevier 
Rafzerfeld im Jahr 2023 seine Tätigkeit aufnehmen kann.

Realisierung Videoüberwachung bei der 
Saalsporthalle Schalmenacker und beim 
Werkgebäude, Auftragsvergaben
Der Gemeinderat hat sich bei der Realisierung einer Video-
überwachungsanlage bei der Saalsporthalle Schalmenacker 
und beim Werkgebäude für das Mietkaufmodell mit Ab-
schluss eines Wartungsvertrags bei der CBS Videotechnik 
GmbH, Wetzikon, entschieden.

Öffentliches Eigentum, vor allem die Schulanlagen und 
die Saalsporthalle Schalmenacker, sind immer wieder Ziel 
von Vandalismus. So wurde unter anderem bereits mehrfach 
die Gebäudeverkleidung der Saalsporthalle Schalmenacker 
mutwillig beschädigt. Gleichfalls kommt es beim Areal Tru-
beland, im Bereich des Spielplatzes, Sportplatzes und Park-
platz Feuerwehr, immer wieder zu massiven Lärmreklamati-
onen durch Anwohner.

Die Abteilung Sicherheit hat verschiedene Gespräche und 
Abklärungen mit der Kantonspolizei Zürich und anderen Si-
cherheitsexperten geführt und ist zum Schluss gekommen, 
dass neben den bestehenden Massnahmen die Installation 
und die Inbetriebnahme einer Videoüberwachungsanlage, als 
absolut sinnvoll betrachtet wird.

Die Inbetriebnahme einer Überwachungsanlage bedingte 
ein Reglement zur Videoüberwachung auf öffentlichem Grund. 
Der Gemeinderat hat dem Reglement bereits letztes Jahr zu-
gestimmt und dieses per Anfang Juni 2020 in Kraft gesetzt.

Ende letzten Jahres wurde die EKOPLAN Hänseler GmbH, 
Rafz, mit der Erstellung eines Konzeptes sowie für das Ein-
holen verschiedener Offerten beauftragt.

Es wurden vier Unternehmen zu einer Vor-Ort-Begehung 
und zur anschliessenden Offerteingabe eingeladen. Alle An-
bieter haben die Speicherung der Daten auf einem lokalen 
Server angeboten und empfohlen, da für eine Cloudlösung 
die bestehenden Internetanschlüsse einen zu geringen Upload 
bieten. Ein zentraler Server macht Sinn, wenn die Gebäude 
der Gemeinde über Glasfaserleitungen miteinander verbun-
den sind.

Der Gemeinderat entschied sich für das Mietkaufmodell, 
welches einmalige Kosten von knapp 5000 Franken inkl. 
MWST und jährlich wiederkehrende Kosten von rund 5800 
Franken inkl. MWST verursacht. Gegenüber der Kaufvariante 
hat die Miete Vorteile, indem ein Vollservice, eine Garantie 
und die Wartung während der vertraglichen Laufzeit von fünf 
Jahren eingeschlossen sind. Nach Vertragsablauf geht die An-
lage inkl. Hard- und Software in den Besitz der Gemeinde 
über. Danach besteht weiter die Möglichkeit, einen neuen Ver-
trag für Wartung, Störungsbehebung usw. abzuschliessen.

Für die erforderlichen Elektroarbeiten ist mit Kosten von 
rund 30 000 Franken inkl. MWST zu rechnen. Diese Arbeiten 
wurden an die swisspro AG, Winterthur vergeben.
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Weiter ist mit zusätzlichen Arbeiten wie Anpassung Fassade, 
Demontage und Montage von Platten wegen den Anschlüs-
sen und Installation der Kameras, Reparaturen bei den 
Brandabschottungen, Einrichtung WLAN-System, Aufschalt-
gebühren Swisscom, Kernbohrung sowie Verschiedenes/
Reserve im Umfang von ca. 20 000 Franken inkl. MWST zu 
rechnen.

Insgesamt belaufen sich die Kosten für die Realisierung 
der Videoüberwachungsanlage bei den beiden Gemeindelie-
genschaften auf rund 55 000 Franken inkl. MWST.

Sanierungsarbeiten Kindergarten Freien
Der Gemeinderat hat einen Kredit von rund 97 000 Franken 
inkl. MWST für die Sanierung des Dachs sowie den Ersatz 
von Schmutzschleusen und dem Teppich bewilligt. 95 000 
Franken waren budgetiert, der Rest wurde der gemeinderät-
lichen Kreditlimite angerechnet.

Das Dach des Kindergarten Freien (undichte Stellen) wie 
auch die Schmutzschleusen und der Teppich in der Spielecke 
müssen altersbedingt saniert resp. ersetzt werden. Die Arbei-
ten wurden bei verschiedenen Unternehmen offeriert. Die 
Werner Holzbau GmbH, Glattfelden, wurde mit der Dachsa-
nierung zum Pauschalpreis von 95 000 Franken inkl. MWST 
und die Winkler Bodenleger AG, Matzingen, mit dem Ersatz 
der Schmutzschleusen inkl. Teppich zum Preis von 2070.40 
Franken inkl. MWST beauftragt.

Schulhaus Schalmenacker, Bauabrechnung 
Sanierung / Anpassung Verteilnetz Heizzentrale
Der Gemeinderat hat die Bauabrechnung über die Sanierung/
Anpassung des Verteilnetzes der Heizzentrale im Schulhaus 
Schalmenacker bei Gesamtkosten von 305 663.40 Franken 
und Minderkosten von Fr. 8336.60 inkl. MWST genehmigt.

Bekanntlich ist das Schulhaus Schalmenacker am Fern-
wärmenetz der Holzwärmegenossenschaft Rafz (HWG) an-
geschlossen. Bei der HWG wurde festgestellt, dass als drin-
gendste Massnahme der Einbau von Plattenwärmetauschern 
erforderlich ist. Diese sind in allen Gebäuden, welche am 
HWG-Netz angeschlossen sind, zu beheben, damit einerseits 
das Netz besser und andererseits die Rücklauf-Temperaturen 
sauber und tiefer geregelt werden können.

Im Schulhaus Schalmenacker mussten deshalb die Unter- 
station bzw. Verteilbatterie der Heizzentrale saniert sowie ein 
Plattenwärmetauscher eingebaut werden.

Revisionsbericht Jahresrechnung 2020
Der Gemeinderat hat den Revisionsbericht zur Jahresrech-
nung 2020 der Poltischen Gemeinde Rafz in zustimmendem 
Sinne zur Kenntnis genommen.

Im Auftrag des Gemeinderates und der Rechnungsprü-
fungskommission führte die zuständige Revisionsstelle, Ver-
waltungsrevisionen AG, Dielsdorf, die Prüfung der Jahres-
rechnung der Politischen Gemeinde Rafz auf der Basis von 
Stichproben nach den Grundsätzen des Berufsstandes für das 
per 31. Dezember 2020 abgeschlossene Rechnungsjahr 2020 
durch. Die Revision erfolgte in der Zeit vom 6. bis 10. Mai 
2021. Die Prüfungstiefe wurde aufgrund der Risiken festge-
legt.

Nach Beurteilung der Revisionsstelle entspricht die Jah-
resrechnung 2020 den für die Organisation geltenden Vor-
schriften.

Die Revisionsstelle hat insgesamt 102 Prüfschritte durchge-
führt, wovon 100 bzw. 98.04 % keine Empfehlungen oder 
Hinweise enthalten. Die übrigen Hinweise und Empfehlun-
gen werden von der Leiterin Finanzen unter Einbezug der 
betroffenen Verwaltungsabteilungen umgesetzt.

Für die einwandfreie Buchführung und Erstellung der 
Jahresrechnung wird der Abteilung Finanzen und allen wei-
teren Beteiligten der beste Dank ausgerichtet.

Finanzen - Zweckverbände
Genehmigung von Zweckverbands-Jahresrechnungen 2020

Der Gemeinderat hat folgende Zweckverbands-Jahresrech-
nungen genehmigt:
Zweckverband Gruppenwasserversorgung Rafzerfeld
Die Jahresrechnung 2020 des Zweckverband Gruppenwas-
serversorgung Rafzerfeld (GWVR) schliesst in der Erfolgs-
rechnung bei einem Aufwand von 152 027.91 Franken (Budget 
2020: 124 700.00 Franken) und einem Ertrag von 5810.99 
Franken (900.00 Franken) mit einem Aufwandüberschuss 
von 146 216.92 Franken (123 800.00 Franken) ab. Die Investi-
tionsrechnung schliesst mit Ausgaben von 27 070.50 Franken 
(45 000.00 Franken) ab. Die Bilanz weist per 31. Dezember 
2020 Aktiven und Passiven von je 348 953.52 Franken aus, was 
einer Abnahme von 37 186.02 Franken gegenüber dem Be-
stand am 1. Januar 2020 entspricht. Der Kostenanteil der 
Politischen Gemeinde Rafz beträgt gemäss Verteilschlüssel 
in der Erfolgsrechnung 100 091.49 Franken (71.42 %) und in 
der Investitionsrechnung 16 513.00 Franken (61.00 %).

Zweckverband Betreibungs- und Gemeindeammannamt 
Rafzerfeld
Die Jahresrechnung 2020 des Zweckverband Betreibungs- 
und Gemeindeammannamt Rafzerfeld schliesst in der Er-
folgsrechnung bei einem Aufwand von 667 232.16 Franken 
(Budget 2020: 674 500.00 Franken) und einem Ertrag von 
615 808.17 Franken (632 000.00 Franken) mit einem Auf- 
wandüberschuss von 51 423.99 Franken (42 500.00 Franken) 
ab. Es wurden keine Investitionen vorgenommen. Die Bilanz 
weist per 31. Dezember 2020 Aktiven und Passiven von je 
422 092.67 Franken aus, was einer Abnahme von 3903.00 
Franken gegenüber dem Bestand am 1. Januar 2020 
(425 995.67 Franken) entspricht. Der Kostenanteil der Politi-
schen Gemeinde Rafz beträgt gemäss Verteilschlüssel in der 
Erfolgsrechnung 12 404.65 Franken (24.12 %).

Zweckverband Feuerwehr Rafz-Wil
Die Jahresrechnung 2020 des Zweckverbandes Feuerwehr 
Rafz-Wil schliesst in der Erfolgsrechnung mit einem Auf-
wand von 318 126.04 Franken (Budget 2020: 347 600.00 Fran-
ken) und einem Ertrag von 31 751.65 Franken (25 000.00 Fran-
ken) mit einem Aufwandüberschuss von 286 374.39 Franken 
(322 600.00 Franken) ab. In der Investitionsrechnung resul-
tieren bei Ausgaben von 90 089.85 Franken (101 000.00 Fran-
ken) und Einnahmen von 42 317.25 Franken (48 000.00 Fran-
ken) Nettoinvestitionen von 47 772.60 Franken (53 000.00 
Franken). Die Bilanz weist per 31. Dezember 2020 Aktiven 
und Passiven von je 158 136.75 Franken aus, was einer Zu-
nahme von 28 224.10 Franken gegenüber dem Bestand am 
1. Januar 2020 (129 912.65 Franken) entspricht. Der Kostenan-
teil der Politischen Gemeinde Rafz beträgt gemäss Verteil-



41. Juli 2021

Herausgeber: Gemeinde Rafz Nächste Ausgabe: 1. September 2021

Datum Anlass Ort Veranstalter

Freitag, 2. Juli 2021 
18.00–20.00 Uhr

2. Obligatorische Übung Schützenhaus Schützen Rafzerfeld

Samstag, 3. Juli 2021 
13.00–17.30 Uhr

ESF Programm 2020 Schützenhaus Schützen Rafzerfeld

Samstag, 3. Juli 2021 
9.00–11.30 Uhr

Naturkundliche Wanderung Treffpunkt. Schulhaus 
Landbüel Wil

Natur- und Vogelschutzverein 
Rafzerfeld

Montag, 5. Juli 2021 Grüngutabfuhr ganze Gemeinde Gemeinde Rafz

Samstag, 10. Juli 2021 bis
Sonntag, 11. Juli 2021

Dressurtage Rafzerfeld Reitanlage Gentner Reitverein Rafzerfeld

Sonntag, 11. Juli 2021 
14.00–17.00 Uhr

Ortsmuseum offen. 
Fotoausstellung «Impressionen 
rund um die 1100-Jahr-Feier»

Ortsmuseum Rafz Kommission für Ortsgeschichte 
Rafz

Montag, 12. Juli 2021 Grüngutabfuhr ganze Gemeinde Gemeinde Rafz

Mittwoch, 14. Juli 2021 
19.00 Uhr

Platzkonzert Freibad Rafz / Wil Musikgesellschaft Rafz

Samstag, 17. Juli 2021 bis 
Sonntag, 18. Juli 2021

Schweizermeisterschaft 
Senioren 2021

Reitanlage Gentner Reitverein Rafzerfeld

Montag, 19. Juli 2021 Grüngutabfuhr ganze Gemeinde Gemeinde Rafz

Montag, 26. Juli 2021 Grüngutabfuhr ganze Gemeinde Gemeinde Rafz

Veranstaltungskalender Juli 2021   Alle Veranstaltungen finden Sie unter www.rafz.ch

schlüssel in der Erfolgsrechnung 210 205.24 Franken und in 
der Investitionsrechnung 33 694.65 Franken (je 73.40 %).

Erteilung Gemeindebürgerrecht
Unter dem Vorbehalt der Erteilung des Kantonsbürgerrechtes 
und der eidgenössischen Einbürgerungsbewilligung hat der 
Gemeinderat eine Einzelperson, italienische Staatsangehö-
rigkeit, in das Bürgerrecht der Gemeinde Rafz aufgenommen. 
Anlässlich eines persönlichen Gesprächs konnte sich der vom 
Gemeinderat eingesetzte Ausschuss davon überzeugen, dass 
der Gesuchsteller die Voraussetzungen für die Erteilung des 
Gemeindebürgerrechtes erfüllt.

Grundstückgewinnsteuern
Der Gemeinderat hat 13 Grundstückgewinnsteuerfälle geneh-
migt, woraus rund 36 000 Franken Nettosteuern für die Ge-
meinde resultieren.

Bauwesen
Der Gemeinderat hat neben verschiedenen Bewilligungen im 
Anzeigeverfahren folgende ordentlichen Baubewilligungen 
erteilt:
• Ursula Kramer, Rafz, Installation aussenaufgestellte Luft-/

Wasserwärmepumpe im Langenriet 4, Gebäude Vers.-Nr. 
1036, Grundstück Kat.-Nr. 4501, Landwirtschaftszone,

• Paul Neukom, Rafz, Ersatz Ölheizung durch innenaufge-
stellte Luft-/Wasserwärmepumpe am Chrischonawäg 4, 
Gebäude Vers.-Nr. 457, Grundstück Kat.-Nr. 7097, Kernzone,

• Andrea Weber, Rafz, Ersatz bestehende Fenster bei den 
Gebäuden am Ifang 2a bis 2c, Gebäude Vers.-Nrn. 425, 427 
und 429, Grundstück Kat.-Nr. 6846, Kernzone,

• Andreas und Barbara Stauffer, Rafz, Rückbau Sitzplatz- 
überdachung, Erweiterung gedeckter Aussenbereich und 
Aufstellen Pavillon an der Landstrasse 78b, Gebäude 
Vers.-Nr. 1269, Grundstück Kat.-Nr. 6614, Wohnzone 3 Ge-
schosse.

Geschwindigkeitskontrollen
Die Verkehrsabteilung der Kantonspolizei Zürich hat Ende 
April und Mitte Mai 2021 Geschwindigkeitskontrollen an der 
Landstrasse, Fahrtrichtung Hüntwangen, und an der Schaff-
hauserstrasse, Fahrtrichtung Grenze Deutschland, vorge-
nommen. Bei 183 gemessenen Fahrzeugen an der Landstrasse 
wurden keine Übertretungen verzeichnet. Die signalisierte 
Höchstgeschwindigkeit beträgt 50 km/h. An der Schaffhau-
serstrasse wurden bei 1915 gemessenen Fahrzeugen 115 Über-
tretungen verzeichnet. Dabei betrug die gefahrene Höchst-
geschwindigkeit 126 km/h anstelle der erlaubten 80 km/h.

Pilzkontrolle Kanton Zürich – Jahresbericht 2020
Der Zürcher Bevölkerung stehen 32 Pilzkontrollstellen zur 
Verfügung. Den insgesamt 51 aktiv gemeldeten Pilzkontrol-
leurinnen und -kontrolleuren wurde im vergangenen Jahr 
besonders viel abverlangt, galt es doch, die Kontrollstellen 
«coronakonform» zu gestalten. Dies bedeutete einen Mehr-
aufwand, um die vorgeschriebenen Konzepte und Schutz-
massnahmen umzusetzen.

Erfreulicherweise kann vermeldet werden, dass auch in 
der Saison 2020 keine der Tox Info Suisse gemeldeten Vergif-
tungen durch kontrollierte Pilze verursacht wurde. Die Menge 
der kontrollierten Pilze ist im vergangenen Jahr gesunken, 
von 7069 kg (2019) auf 5600 kg. Davon waren 4586 kg (Vorjahr 
5881 kg) Speisepilze, 866 kg (Vorjahr 1020 kg) ungeniessbar.


